
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 9. Dezember 2008 

 

 Nr. 2008/2209   

1. Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) 

2. Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik 

(Sonderpädagogik-Konkordat) 

3. Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über den 

Bildungsraum Nordwestschweiz (Staatsvertrag Bildungsraum) 

Öffentliches Vernehmlassungsverfahren 

  

1. Erwägungen 

Das Departement für Bildung und Kultur unterbreitet die Vorlage (Vernehmlassungsentwurf) zu 1. 

Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) 

2. Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonder-

pädagogik-Konkordat) 

3. Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über 

den Bildungsraum Nordwestschweiz (Staatsvertrag Bildungsraum) zur Beratung und Beschlussfassung. 

Es wird davon Kenntnis genommen, dass der Kanton Aargau beabsichtigt, die Vernehmlassung aus 

innerkantonalen politischen Gründen später zu beginnen, aber gleichzeitig mit allen Partnerkantonen 

auszuwerten.  

2. Beschluss 

2.1 Die Vorlage (Vernehmlassungsentwurf) zu  

1. Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule 

(HarmoS-Konkordat) 

2. Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik 

(Sonderpädagogik-Konkordat) 

3. Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und 

Solothurn über den Bildungsraum Nordwestschweiz (Staatsvertrag Bildungsraum)  

wird in erster Lesung beraten und beschlossen sowie zur Vernehmlassung freigegeben. 

2.2 Das Departement für Bildung und Kultur wird ermächtigt und beauftragt, das öffentliche 

Vernehmlassungsverfahren über diesen Entwurf in Absprache mit den Partnerkantonen 

Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt durchzuführen. 

2.3 Die Vernehmlassungsfrist läuft bis 31. Mai 2009. 
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2.4 Die Staatskanzlei wird beauftragt, die Vernehmlassungsadressaten nach Ablauf der Sperrfrist 

per E-Mail über das eröffnete Vernehmlassungsverfahren zu informieren 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Beilagen 

Vernehmlassungsentwurf 

Verteiler 

Staatskanzlei (ENG, STU, MAL, SAN) 

Departemente (5) 

Departement für Bildung und Kultur (7, KF, VEL, YJP, DK, MM, em, LS) 

Amt für Volksschule und Kindergarten (2) 

Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen 

Verband Lehrerinnen und Lehrer (LSO), Hauptbahnhofstrasse 5, 4500 Solothurn  

Verband Solothurner Einwohnergemeinden VSEG, Geschäftsstelle, Postfach 123, 4528 Zuchwil 

Parlamentsdienste 

Amtsblatt (STE, Publikation Vernehmlassungsverfahren) 

Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag 

Medien (jae) 
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